
Sie erreichen uns: Mo. 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr Bankverbindung: 
 Di.-Do. 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 – 15.30 Uhr Sparkasse Neckartal-Odenwald 3060902 (BLZ 674 500 48) 
 Fr. 8.00 - 12.30 Uhr 

Verrechnungsstelle Obrigheim, Postfach 11 64, 74843 Obrigheim 

Katholischer Kindergarten 
«Patron» «Ort»  
«Anrede_Adr» «Nachname» 
«Straße» 
«PLZOrt» 

Verrechnungsstelle für Katholische 
Kirchengemeinden Obrigheim 
Kirchgasse 5, 74847 Obrigheim 

Tel.: 06261/9719-0 
Fax: 06261/9719-33 
E-Mail: info@vst-obrigheim.de 
Homepage: www.vst-obrigheim.de 

Es schreibt Ihnen: Herr Muth  
Durchwahl: 0 62 61 / 97 19 - 11 

Ihr Brief vom:  
Ihr Zeichen:  
Unser Zeichen: «KtoNr» Mu - ba 

Datum: 10. April 2008 

 
 

KIGA-Info 3 / 2008 
 
 
Sehr geehrte «Anrede_sgh» «Nachname»,  
 
Sie erhalten heute folgende Informationen: 
 
1. Änderung bei Beschäftigungsverboten für Schwange re 

2. Sprachförderung Landesstiftung 

3. Kosten bei Ausflügen 

4. Aushangpflichtige Gesetze 

5. Treffen der Kindergartenleiter/innen  

 

1. Änderung bei Beschäftigungsverboten für Schwangere 
 

Kolleginnen in Kindertageseinrichtungen hatten bisher bei verschiedenen fehlenden Immuni-
täten gegen Krankheiten ein Beschäftigungsverbot einzuhalten. Zur Klärung der Beschäfti-
gungsverbote wurde deshalb eine ärztliche Untersuchung angeordnet, bei der auf verschie-
dene Krankheiten wie Masern, Mumps, Röteln u. a. untersucht wurde. Bei fehlender Immuni-
tät wurde abhängig von der jeweils fehlenden Immunität durch den Arbeitgeber ein Beschäf-
tigungsverbot ausgesprochen. 
 
Neu auf der Liste mit Beschäftigungsverboten bei fehlender Immunität ist der Keuchhusten. 
Somit ist ab sofort beim Auftreten von Keuchhusten in einer Kindertageseinrichtung ein be-
fristetes Beschäftigungsverbot für die Schwangere bis 3 Wochen nach Auftreten des letzten 
Erkrankungsfalles in der Einrichtung auszusprechen, wenn die Schwangere keine Immunität 
gegen Keuchhusten hat. Zukünftig wird bei der Untersuchung zur Feststellung des Immuni-
tätsstatus bei Schwangeren auch die Immunität gegen Keuchhusten getestet. 
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Wir bitten Sie, zukünftig beim Auftreten von Keuchhusten in ihrer Kindertageseinrichtung und 
der Beschäftigung einer Schwangeren dies sofort an die Verrechnungsstelle zu melden, da-
mit die weiteren notwendigen Schritte unternommen werden können.  
 
Bitte informieren Sie auch Ihre Beschäftigten über diese neue Regelung! 

 
 
2. Sprachförderung Landesstiftung 

 
Die neue Ausschreibung für das Projekt „sag mal was“  der Landesstiftung ist online. Ab so-
fort können Anträge für dieses Sprachförderprojekt gestellt werden - letzter Abgabestichtag 
bei der L-Bank ist der 31.05.2008.  

 
Wie bisher werden die Gruppen sicherlich auch in diesem Jahr wieder nach dem Zeitpunkt 
der Abgabe genehmigt. Bitte überlegen Sie sich deshalb sehr schnell, ob auch Ihr Kindergar-
ten mit einer Gruppe an diesem Projekt teilnehmen möchte. 

 
Es gibt erstmalig eine Begrenzung bei der Anzahl der zu beantragenden Fördergruppen pro 
Kindertageseinrichtung. Für 1- bis 3-gruppige Kindertageseinrichtungen kann generell nur 
noch 1 Fördergruppe beantragt werden und für Einrichtungen mit 4 oder mehr Gruppen ma-
ximal 2 Fördergruppen. Entsprechendes gilt natürlich auch für die Beantragung des Entgelts 
für aktive Elternbeteiligung. 

 
Weitere Informationen zu diesem Projekt, sowie Unterlagen (Namenslisten, Einverständnis-
erklärung der Eltern etc.) erhalten Sie bei uns oder aber im Internet: 

 
http://www.sagmalwas-bw.de/projekt01/index.php 

 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 25.04.2008  bei uns, wenn Sie an diesem Projekt teil-
nehmen  möchten und schicken uns bis spätestens 16.05.2008 die Förderpläne . Wir wer-
den anschließend die Antragsstellung für Sie übernehmen.  

 
 
3. Kosten der Ausflüge 

 
 Bitte beachten Sie bei Ausflügen dies: 
 
Bei Ausflügen für Kindergartenkinder  tragen die Eltern der teilnehmenden Kinder die Kos-
ten des Ausfluges. Zu den Kosten des Ausfluges gehören nicht nur die durch die Kinder ent-
stehenden Kosten, sondern auch die Kosten für die teilnehmenden Erzieherinnen (Fahrtkos-
ten, Eintrittsgelder …). Bitte denken Sie daran, diese Kosten in den Teilnehmerbeitrag je 
Kind einzukalkulieren. 

 
Im Rahmen von Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen  (das sind Ausflüge, 
Weihnachtsfeier …) können je Mitarbeiter/in bis zu 60,00 € im Jahr ausgegeben werden. 
Dieser Betrag geht allerdings zu Lasten des Kindergartenhaushaltes und schmälert das für 
die Kindergartenarbeit insgesamt zur Verfügung stehende Gesamtsachkostenbudget.  
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4. Aushangpflichtige Gesetze 
 

Viele Gesetze (z. B. Mutterschutzgesetz, Antidiskriminierungsgesetz …) sind zum Schutz 
der Mitarbeiter/innen erlassen worden. Damit diese über die sie schützenden Vorschriften in-
formiert sind, müssen die jeweiligen Gesetze im Betrieb ausgehängt werden. Wir hatten 
deshalb schon in den vergangenen Jahren die zum Aushang vorgesehenen Gesetzestexte 
auf Wunsch zu einem reduzierten Preis für Sie beschafft. Auch in diesem Jahr  bieten wir an, 
für Sie zentral die aushangpflichtigen Gesetzestexte zu beschaffen. Die Textausgabe kostet 
9,00 €. Bitte bestellen Sie Ihr Exemplar bis zum 30. April 2008 bei Frau Back (Tel. Nr.: 
0 62 61 / 97 19 -10, E-Mail: info@vst-obrigheim.de). 

 
 
5. Treffen der Kindergartenleiter/innen 
 

Auch im Jahr 2008 laden wir Sie wieder zu einem Treffen bei uns in der Verrechnungsstelle 
ein. Für das Treffen bieten wir Ihnen drei Termine an, nämlich am 

 
� 17. Juni 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr  
� 18. Juni   9.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
� 26. Juni   9.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  

 
Bitte melden sie sich bis zum 15. Mai 2008 zu der Veranstaltung bei Frau Back an (Tel. Nr.: 
0 62 61 / 97 19 - 10, E-Mail: info@vst-obrigheim.de). 

 
Ihre Themenwünsche können Sie zusammen mit der Anmeldung mitteilen. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen. 

 
Dieses Kindergarten-Info ist ein Rundbrief. Je eine Fertigung erhalten: 
 
• die Kindergärten  
• die Kindergartenbeauftragten 
• die Pfarrämter.  
 
Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth  Theo Rappold   Ulrike Braasch  Nicole Diemer 
 
 


